
Aus dem Leben bis t Du uns genommen, aber nicht aus unseren Herzen…
wir vermissen Dich .

In liebevoller Erinnerung an

Rolf
Werneburg

* 18.07.1941 † 01.06.2025

Ehringshausen,
den 6. September 2025

für die lieben, tröstenden Worte zum
Abschied und Zuwendungen.

Besonderen Dank an die Gemeinschaftspraxis
Gleen-Felda für die stets fürsorgliche Betreuung,
Barbara Hevlik und ihrem Team des Pflegedienstes
Falk-Hevlik für die aufopfernde Unterstützung in der
vergangenen Zeit, Herrn Pfarrer Weigle für die
tröstenden Worte sowie dem Bestattungshaus Euler
für die hervorragende Organisation
und liebevolle Begleitung.

Im Namen aller Angehörigen

Danke

Hermine Werneburg

Werner

Tuppi
* 03.03.1958

† 14.07.2025

Herzlichen Dank
sagen wir allen, die sich in stiller Trauer mit uns

verbunden fühlten und ihre Anteilnahme auf so vielfältige

und liebevolle Weise zum Ausdruck brachten.

Besonderer Dank dem ev. Krankenhaus Gießen, der

Taunus Medizin Neu-Anspach, dem Palliativteam

Hochtaunus, dem Pflege- und Förderzentrum St. Anna in

Gießen, Herrn Pfarrer Michael Koch aus Homberg,

unseren Freunden und Nachbarn für die Hilfe bei der

Ausrichtung des Trauerkaffee sowie dem Bestattungs-

institut Michaela Scharmann.

Im Namen aller Angehörigen

Ruth, Franziska, Matthias und Jan

Stumpertenrod, im September 2025

Statt Karten

Ludwig Schaffner
* 31.12.1936 † 19.6.2025

Herzlichen Dank
sagen wir allen, die gemeinsam mit uns Abschied nahmen,
sich in stiller Trauer mit uns verbunden fühlten und ihre
Anteilnahme auf vielfältige Weise zum Ausdruck gebracht
haben.

Besonderen Dank sagen wir dem Personal des Rambachhauses in Alsfeld und Frau
Dr. Weidmann für die liebevolle Betreuung, Herrn Pfarrer Nold für die einfühlsamen
Worte bei der Aussegnung und Trauerfeier, Herrn Björn Diehl für die würdevolle
musikalische Begleitung der Trauerfeier sowie dem Bestattungsinstitut Nau für die
einfühlsame Unterstützung.

Im Namen aller Angehörigen:
Hiltrud Schaffner

Elbenrod, im September 2025

Manfred Hamann
* 18.2.1930 † 28.7.2025

Peter und Carola

Für die Anteilnahme zum Tod meines Vaters, möchten wir uns
herzlich bedanken.

Ein besonderer Dank geht an die Altenhilfe St. Elisabeth in
Romrod, alle Nachbarn „An der Stadtmauer“ in Homberg,
Familie Lehmann vom Campingplatz in Homberg und

Andreas Rink von Pfeil & Rühl Bestattungen.

Danksagung

Homberg, im September 2025

Bekanntmachungen

Amtliche Bekanntmachung der Stadt Alsfeld

Bauleitplanung der Stadt Alsfeld, Kernstadt
Bebauungsplan „Goldschmiedswiese“ – 3. Änderung

Inkrafttreten des Bebauungsplanes gemäß § 10 Abs.3 Baugesetzbuch
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Alsfeld hat am 03.04.2025
den o.g. Bebauungsplan gemäß § 10 Abs.1 BauGB (Baugesetzbuch)
i.V.m. § 9 Abs.4 BauGB, § 5 HGO und § 91 HBO (integrierte Orts- und
Gestaltungssatzung) und wasserrechtliche Festsetzungen (§ 37 Abs. 4
HWG) als Satzung beschlossen und die Begründung hierzu gebilligt.
Der Geltungsbereich ist den beigefügten Übersichtskarten zu entnehmen.
Die im Parallelverfahren durchgeführte Flächennutzungsplan-Änderung
wurde nun vom Regierungspräsidium Gießen Dez.31 mit Schreiben
18.08.2025 genehmigt. Somit ist der vorliegende Bebauungsplan gemäß
§ 8 Abs.2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. Gemäß § 10
Abs.3 BauGB (Baugesetzbuch) tritt der Bebauungsplan mit integrierter Orts-
und Gestaltungssatzung und wasserrechtlichen Festsetzungen mit dieser
Bekanntmachung in Kraft.
Der Bebauungsplan und die Begründung sowie der Umweltbericht werden
in der Stadtverwaltung Alsfeld, Markt 7 (Hochzeitshaus), Zimmer 204
während der allg. Dienststunden der Verwaltung sowie nach Vereinbarung
bereitgehalten. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft erteilt (§ 10
Abs.3 Satz 2 BauGB). Gemäß § 10a Abs.2 BauGB kann der rechtskräftige
Bebauungsplan mit Begründung und zusammenfassender Erklärung
ergänzend auf der Homepage der Stadt Alsfeld unter https://www.alsfeld.
de/leben/planen-bauen-wohnen/bauen/aktuelle-bauleitplanverfahren/
eingesehen und heruntergeladen sowie über das zentrale Internetportal des
Landes Hessen unter https://bauleitplanung.hessen.de/ eingesehen werden.
Die Dauer der Auslegung der Unterlagen ist zeitlich nicht begrenzt.
Gemäß § 10a Abs.1 BauGB wird dem Bebauungsplan eine
zusammenfassende Erklärung beigefügt, aus der hervorgeht, über die Art
und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits-
und Behördenbeteiligung in dem Bebauungsplan berücksichtigt wurden,
und aus welchen Gründen der Plan in der Abwägung mit den geprüften, in
Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten, gewählt wurde.
Gemäß § 215 Abs.2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine nach § 214
Abs.1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten
Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214
Abs.2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis
des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und nach § 214
Abs.3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs gemäß §
215 Abs.1 BauGB unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb von einem
Jahr seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt unter
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht
worden sind.
Auf die Vorschriften der §§ 44 Abs.3 Satz 1 und 2 sowie Abs.4 BauGB über
die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für
Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch diesen Bebauungsplan und
über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.
Alsfeld, den 05.09.2025
Der Magistrat der Stadt Alsfeld
Stephan Paule
Bürgermeister

Übersichtskarten Plangebiet
Plangebiet Bebauungsplan „Goldschmiedswiese“ – 3. Änderung

Traueranzeigen online
aufgeben:

mittelhessen-gedenkt.de

Das einzig Wichtige im Leben
sind die Spuren von Liebe, die wir hinterlassen,

wenn wir ungefragt weggehen
und Abschied nehmen müssen.

Albert Schweitzer
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